
 

Stadt Weißenfels      11.07.2022 
Fachbereich III 
 

Beantwortung der Anfrage    öffentlich 
AF 156/2022/1 
  
der Stadträtin / des Stadtrates         Ringmayer, Bernd 
 
am 07.06.2022        im Ortschaftsrat Leißling 
 
  Bestätigung Rechts- und Vergabeamt 
 
 
 
Es gibt mehrere Anfragen von Bürgern und aus dem Ortschaftsrat, wer die neu ausgeschil-
derte Fahrradstraße (Saaleradwanderweg) nutzen darf. Es ist lediglich ein Zusatzschild 
„Landwirtschaftlicher Verkehr“ angebracht. Nach der Straßenverkehrsordnung dürften ei-
gentlich nicht einmal Fußgänger oder Inlineskater die Fahrradstraße nutzen, weil kein weite-
res Zusatzschild angebracht ist. Der Ortschaftsrat bittet um Aufklärung.  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren des Ortschaftsrates, 
sehr geehrter Herr Ringmayer, 
 
zu Ihre o. g. Anfrage teilen wir Ihnen Nachfolgendes mit. 
 
Zum Verkehrszeichen 244.1 (Beginn einer Fahrradstraße) ist in der Straßenverkehrsordnung 
ausgeführt, dass anderer Fahrzeugverkehr als der Radverkehr und der Verkehr mit Elektro-
kleinstfahrzeugen im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung in Fahrradstraßen nicht 
fahren dürfen.  
 
Die Befahrung ist nur für landwirtschaftliche Verkehre zur Andienung der angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen zugelassen.  
 
Da in den Ausführungen der Straßenverkehrsordnung kein Verbot für Fußgängerverkehre 
ausgewiesen ist, können zu Fuß Gehende die Fahrradstraße auch nutzen. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen unser Mitarbeiter der Örtlichen Straßenverkehrsbehörde unter 
der Telefonnummer 03443 – 370 540 zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Bumann 
Fachbereichsleiter III 
 
 
 
 
 
 
 


